
VERORDNUNG (EG) Nr. 107/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 15. Januar 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene
Angaben über Lebensmittel im Hinblick auf die der Kommission übertragenen

Durchführungsbefugnisse

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO-
PÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates (3) findet das Regelungs-
verfahren des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (4) bei der Verabschiedung von Durch-
führungsmaßnahmen Anwendung.

(2) Der Beschluss 1999/468/EG wurde durch den Beschluss
2006/512/EG geändert, mit dem für den Erlass von
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite zur Änderung
nicht wesentlicher Bestimmungen eines nach dem Ver-
fahren des Artikels 251 des Vertrags erlassenen Basis-
rechtsakts, auch durch Streichung einiger dieser Bestim-
mungen oder Ergänzung dieses Rechtsakts durch Hinzu-
fügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen, das
Regelungsverfahren mit Kontrolle eingeführt wurde.

(3) Die Kommission sollte die Befugnis erhalten, Gemein-
schaftsmaßnahmen in Bezug auf die Kennzeichnung und
Aufmachung von Lebensmitteln und die Werbung für
Lebensmittel zu erlassen, Abweichungen von bestimmten
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 vorzu-
sehen, Nährwertprofile und die für ihre Verwendung
geltenden Bedingungen und Ausnahmen aufzustellen und
zu aktualisieren, Listen von nährwert- und gesundheits-
bezogenen Angaben aufzustellen und/oder zu ändern und
die Liste der Lebensmittel zu ändern, bei denen die
Angaben einer Einschränkung oder einem Verbot unter-
liegen. Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner
Tragweite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen der genannten Verordnung auch durch
Hinzufügung neuer nicht wesentlicher Bestimmungen
bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem Regelungsver-
fahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 1999/
468/EG zu erlassen.

(4) Soweit Datenschutzvorschriften Anwendung finden, sollte
die auf die Verwendung durch einen einzelnen Unter-
nehmer beschränkte Zulassung andere Antragsteller nicht
daran hindern, die Zulassung derselben Angabe zu bean-
tragen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sollte daher ent-
sprechend geändert werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Auf nicht vorverpackte Lebensmittel (einschließlich
Frischprodukte wie Obst, Gemüse oder Brot), die dem
Endverbraucher oder Einrichtungen zur Gemein-
schaftsverpflegung zum Kauf angeboten werden,
und auf Lebensmittel, die entweder an der Verkaufs-
stelle auf Wunsch des Käufers verpackt oder zum
sofortigen Verkauf fertig verpackt werden, finden
Artikel 7 und Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b
keine Anwendung. Einzelstaatliche Bestimmungen
können angewandt werden, bis gegebenenfalls
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung, auch
durch Ergänzung, nach dem in Artikel 25 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen
werden.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Im Fall allgemeiner Bezeichnungen, die traditio-
nell zur Angabe einer Eigenschaft einer Kategorie von
Lebensmitteln oder Getränken verwendet werden und
die auf Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
hindeuten könnten, kann auf Antrag der betroffenen
Lebensmittelunternehmer eine Ausnahme von
Absatz 3, die eine Änderung nicht wesentlicher
Bestimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung
bewirkt, nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten
Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen werden.
Der Antrag ist an die zuständige nationale Behörde
eines Mitgliedstaats zu richten, die ihn unverzüglich an
die Kommission weiterleitet. Die Kommission erlässt
und veröffentlicht Regeln, nach denen Lebensmittel-
unternehmer derartige Anträge stellen können, um
sicherzustellen, dass der Antrag in transparenter Weise
und innerhalb einer vertretbaren Frist bearbeitet wird.“
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2. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d erhält folgende Fassung:

„d) nicht erklären, suggerieren oder auch nur mittelbar
zum Ausdruck bringen, dass eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung generell nicht die
erforderlichen Mengen an Nährstoffen liefern kann;
bei Nährstoffen, von denen eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung keine ausreichenden
Mengen liefern kann, können unter Beachtung der in
Mitgliedstaaten vorliegenden besonderen Umstände
abweichende Regelungen, einschließlich der Bedin-
gungen für ihre Anwendung zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch
Ergänzung nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genann-
ten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen wer-
den;“.

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Bis zum 19. Januar 2009 legt die
Kommission spezifische Nährwertprofile, ein-
schließlich der Ausnahmen, fest, denen Lebens-
mittel oder bestimmte Lebensmittelkategorien
entsprechen müssen, um nährwert- oder gesund-
heitsbezogene Angaben tragen zu dürfen, sowie
die Bedingungen für die Verwendung von nähr-
wert- oder gesundheitsbezogenen Angaben bei
Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien in
Bezug auf die Nährwertprofile. Diese Maßnah-
men zur Änderungen nicht wesentlicher Bestim-
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung
werden nach dem in dem in Artikel 25 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
erlassen.“

ii) Unterabsatz 6 erhält folgende Fassung:

„Nährwertprofile und die Bedingungen für ihre
Verwendung, die eine Änderung nicht wesent-
licher Bestimmungen dieser Verordnung durch
Ergänzung bewirken, werden zur Berücksichti-
gung maßgeblicher wissenschaftlicher Entwick-
lungen nach Anhörung der Interessengruppen,
insbesondere von Lebensmittelunternehmern
und Verbraucherverbänden, nach dem in Arti-
kel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren
mit Kontrolle aktualisiert.“

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Maßnahmen zur Bestimmung anderer als der in
Absatz 3 genannten Lebensmittel oder Kategorien von
Lebensmitteln, bei denen die Verwendung nährwert-
oder gesundheitsbezogener Angaben eingeschränkt
oder verboten werden soll, und zur Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung kön-
nen im Licht wissenschaftlicher Nachweise nach dem
in Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren
mit Kontrolle erlassen werden.“

4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Änderungen des Anhangs werden nach dem in
Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle, gegebenenfalls nach Anhörung der Behörde,
erlassen. Gegebenenfalls bezieht die Kommission Interes-
sengruppen, insbesondere Lebensmittelunternehmer und
Verbraucherverbände, ein, um die Wahrnehmung und das
Verständnis der betreffenden Angaben zu bewerten.“

5. Artikel 13 erhält folgende Fassung:

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Nach Anhörung der Behörde verabschiedet die
Kommission nach dem in Artikel 25 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle spä-
testens am 31. Januar 2010 als Änderung nicht
wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch
Ergänzung eine Gemeinschaftsliste zulässiger Anga-
ben gemäß Absatz 1 sowie alle für die Verwendung
dieser Angaben notwendigen Bedingungen.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Änderungen an der in Absatz 3 genannten Liste,
die auf allgemein anerkannten wissenschaftlichen
Nachweisen beruhen, und zur Änderung nicht
wesentlicher Elemente dieser Verordnung durch
Ergänzung werden nach Anhörung der Behörde auf
eigene Initiative der Kommission oder auf Antrag
eines Mitgliedstaats nach dem in Artikel 25 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlas-
sen.“

6. Artikel 17 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die endgültige Entscheidung über den Antrag zur
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Ver-
ordnung durch Ergänzung wird nach dem in Artikel 25
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
getroffen.

In den Fällen, in denen die Kommission auf das Ersuchen
eines Antragstellers um den Schutz geschützter Daten hin
beabsichtigt, die Verwendung der Angabe zugunsten des
Antragstellers einzuschränken, gilt jedoch folgendes:

a) Eine Entscheidung über die Zulassung der Angabe
wird nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten
Regelungsverfahren getroffen. In solchen Fällen wird
die erteilte Zulassung nach fünf Jahren ungültig.

b) Vor Ablauf der fünf Jahre legt die Kommission, falls
die Angabe immer noch den Anforderungen dieser
Verordnung entspricht, einen Entwurf von Maßnah-
men zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Verordnung durch Ergänzung zur Zulassung
der Angabe ohne Einschränkung ihrer Verwendung
vor; über diesen Entwurf wird nach dem in Artikel 25
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
entschieden.“
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7. Artikel 18 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„(5) Gibt die Behörde eine Stellungnahme ab, in der die
Aufnahme der betreffenden Angabe in die in Absatz 4
genannte Liste nicht befürwortet wird, wird nach dem in
Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle eine Entscheidung über die Verwendung zur
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Ver-
ordnung durch Ergänzung getroffen.

In den Fällen, in denen die Kommission auf das Ersuchen
eines Antragstellers um den Schutz geschützter Daten hin
vorschlägt, die Verwendung der Angabe zugunsten des
Antragstellers einzuschränken, gilt jedoch folgendes:

a) Eine Entscheidung über die Zulassung der Angabe
wird nach dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten
Regelungsverfahren getroffen. In solchen Fällen wird
die erteilte Zulassung nach fünf Jahren ungültig.

b) Vor Ablauf der fünf Jahre legt die Kommission, falls
die Angabe immer noch den Bedingungen dieser
Verordnung entspricht, einen Entwurf von Maßnah-
men zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Verordnung durch Ergänzung zur Zulassung
der Angabe ohne Einschränkung ihrer Verwendung
vor; über diesen Entwurf wird nach dem in Artikel 25
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
entschieden.“

8. Artikel 20 Absatz 2 Unterabsatz 2 Nummern 2 und 3
erhält folgende Fassung:

„2. die Tatsache, dass die Kommission die gesundheits-
bezogene Angabe auf der Grundlage geschützter
Daten und mit Einschränkung der Verwendung
zugelassen hat;

3. in den in Artikel 17 Absatz 3 Unterabsatz 2 und
Artikel 18 Absatz 5 Unterabsatz 2 genannten Fällen
die Tatsache, dass die gesundheitsbezogene Angabe
auf begrenzte Zeit zugelassen ist.“

9. Artikel 25 erhält folgende Fassung:

„Artikel 25

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird vom Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter
Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.“

10. Artikel 28 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende
Fassung:

„b) Die Kommission fasst nach dem in Artikel 25
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit
Kontrolle einen Beschluss über die Verwendung
solcher Angaben zur Änderung nicht wesent-
licher Bestimmungen dieser Verordnung.“

b) Absatz 6 Buchstabe a Ziffer ii erhält folgende Fassung:

„ii) nach Anhörung der Behörde fasst die Kommis-
sion nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genannten
Regelungsverfahren mit Kontrolle einen Be-
schluss über die gesundheitsbezogenen Angaben,
die auf diese Weise zugelassen wurden, zur
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen
dieser Verordnung durch Ergänzung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 15. Januar 2008.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. LENARČIČ
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